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Gesetzesbeschluss 
des Deutschen Bundestages

Gesetz zur Einführung eines Chancen-Aufenthaltsrechts 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 74. Sitzung am 2. Dezember 2022 aufgrund 

der Beschlussempfehlung und des Berichtes des Ausschusses für Inneres und  

Heimat – Drucksache 20/4700 – den von der Bundesregierung eingebrachten

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Chancen-Aufenthaltsrechts

– Drucksache 20/3717 –

mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen.

Fristablauf: 23.12.22 

Erster Durchgang: Drs. 367/22



1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa wird wie folgt geändert: 

aa) In Dreifachbuchstabe aaa werden die Wörter „geduldet oder“ gestrichen und werden 
vor dem Wort „ist“ die Wörter „oder seit mindestens zwölf Monaten im Besitz einer 
Duldung“ eingefügt. 

bb) Nach Dreifachbuchstabe bbb werden die folgenden Dreifachbuchstabe ccc und ddd 
eingefügt: 

ccc) ‚ In Nummer 2 wird das Komma am Ende durch einen Punkt ersetzt. 

ddd) Folgender Satz wird angefügt: 

„Von dieser Voraussetzung wird abgesehen, wenn der Ausländer sie wegen 
einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung 
nicht erfüllen kann,“.‘ 

cc) Der bisherige Dreifachbuchstabe ccc wird Dreifachbuchstabe eee. 

b) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 4a eingefügt: 

‚4a. In § 29 Absatz 3 Satz 3 wird das Wort „und“ vor der Angabe „§ 104b“ durch ein 
Komma ersetzt und wird nach der Angabe „§ 104b“ die Angabe „und § 104c“ 
eingefügt.‘ 

c) Nummer 12 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „1. Januar 2022“ durch die Angabe „31. Oktober 
2022“ ersetzt. 

bb) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „1. Januar 2022“ durch die Angabe „31. Oktober 
2022“ ersetzt.

cc) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „ein Jahr“ durch die Angabe „18 Monate“ 
ersetzt. 

2. In Artikel 5 Nummer 2 Buchstabe a werden die Wörter „oder Inhaber einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 104c“ durch die Wörter „Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 104c oder“ ersetzt.
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